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RS OGH 1957/2/20 1Ob622/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1957

Norm

EO §209

EO §234

Rechtssatz

Der (außerbücherliche) Pfandgläubiger an einer Forderung des Erstehers gegen die Verteilungsmasse (auszufolgende

Beträge zur Berichtigung der Höchstbetragshypotheken) hat gegen die Nichtberücksichtigung seiner Forderung bei der

Verteilungstagsatzung ein Rekursrecht.
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